
Verfügung der Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich 

vom 4. August 1989 

G 5 h Russikon. Weisslingen. Wasserversorgung Illnau. 
G 9 h Quellfassung Im Roor. Genehmigung der Schutz- 
G 13 h tonen. 

Im Auftrag der Wasserversorgung Illnau erarbeitete das Geo-

logische Büro Dr. H. Jäckli AG, Zürich, im geolgisch-hydro-

logischen Bericht vom 10. Oktober 1975 Schutzzonenempfeh-

lungen für die Quellfassung Im Roor. 

Aufgrund dieses Gutachtens erstellte das Ingenieurbüro E. 

Winkler + Partner AG, Effretikon, den Schutzzonenplan und 

das Reglement. 

Mit Schreiben vom 14. November 1988 hat das Amt für Gewässer-

schutz und Wasserbau im Sinne einer Vorprüfung zum Schutzzo-

nenvorschlag Stellung genommen und die Wasserversorgung Ill-

nau eingeladen, bei den Gemeinderäten Russikon und Weisslin-

gen um die entsprechende Festsetzung nachzusuchen. 

Mit Beschlüssen der Gemeinderäte Russikon und Weisslingen 

vom 22. Februar bzw. 4. April 1989 wurden die Schutzzonen 

festgesetzt und das Reglement erlassen. 

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrates Pfäffikon 

vom 17. Mai 1989 sind gegen beide Festsetzungsbeschlüsse 

keine Rechtsmittel eingelegt worden. 

Mit den ausgeschiedenen Schutzzonen und dem erlassenen Schutz-

zonenreglement sind der Schutz und die Erhaltung der Quell-

fassung Im Roor gewährleistet. Der Genehmigung der Schutzzo-

nen gemäss § 35 des Einführungsgesetzes zum eidgenössischen 

Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 steht demnach 

nichts entgegen. 

Die Festsetzung der Schutzzonen ist gestützt auf § 36 des 

Einführungsgesetzes zum eidgenössischen Gewässerschutzgesetz 
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im Grundbuch anmerken zu lassen. 

Gemäss § 11 der Verordnung über den Gewässerschutz vom 

22. Januar 1975 obliegt die Aufsicht über die Einhaltung 

der Bestimmungen des Schutzzonenreglementes der Quell-

fassung Im Roor den Gemeinderäten Russikon und Weisslingen. 

Die Baudirektion verfügt: 

1. 	Die mit Beschlüssen der Gemeinderäte Russikon und Weiss-

lingen vom 22. Februar bzw. 4. April 1989 festgesetzten 

Schutzzonen um die Quellfassung Im Roor der Wasserversorgung 

Illnau werden genehmigt. 

Massgebende Unterlagen: 

- Schutzzonenplan 1:1000, Nr. 960/48-3 vom November 1988, 

Ing.-Büro E. Winkler + Partner AG, Effretikon 

- Schutzzonenreglement Quellfassung Im Roor 

vom November 1988. 

II. Die Gemeinderäte Russikon und Weisslingen werden einge-

laden, die Festsetzung der Schutzzonen im Grundbuch bei den 

betroffenen Grundstücken anmerken zu lassen und hierüber dem 

Amt für Gewässerschutz und Wasserbau eine Bescheinigung zuzu-

stellen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Russikon, 8332 Russikon, 

den Gemeinderat Weisslingen, 8484 Weisslingen, den Stadtrat 

Ilnau-Effretikon, 8307 Effretikon, die Wasserversorgung Illnau, 

Hr. P. Schmid, Talmaz, 8308 Ilnau, das Kantonale Labor, 

Postfach, 8030 Zürich sowie an das Amt für Gewässerschutz 

und Wasserbau. 

Zürich, 4. August 1989 
KV/ml 

Für den Auszug: 

AMT FUER GEWAESSERSCHUTZ 
UND WASSERBAU 
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